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SCHWEIZER-ARCHIV
THIERHEILKUNDE.

Redaction: A. GUILLEBEAU, E. ZSCHOKKE & M. STREBEL.

2. HEFT. 1884.

XXVI. BAND.

#

Die schweizerische Viehausstellung in Ziirich 1883.

Bericht an das eidg. Departement fiir Landwirthschaft in Bern
von der Vorschaukommission fiir das Fleckvieh.

Einleitung.

In Verbindung mit der diessjihrigen schweizerischen
Landesausstellung wurden auch temporir verschiedene Thier-
ausstellungen abgehalten. Unter denselben nahm wohl die
auf den Schluss angesetzte Rindviehausstellung nicht den
letzten Rang ein und war in der That dazu angethan, das
beste, was unsere beiden Hauptracen, Braunvieh und Fleck-
vieh, in sich schliessen, vor Augen zu fithren. Dass dieses
Ziel erreicht wurde, dazu trug jedenfalls die im Spezial-
programm fiir die Gruppe 26 — Landwirthschaft — § 55
u. ff. angeordnete Vorschau und Auswahl der angemeldeten
Thiere wesentlich bei.

Die unterzeichnete Vorschaukommission fiir die Fleckrace
erstattet nun mit Gegenwértigem den in § 21 "des Regle-
mentes {iir dieselben geforderten detaillirten Bericht iiber
ihre Arbeit und die dabei gemachten Beobachtungen unter
Beriicksichtigung des ihr zu diesem Zwecke seiner Zeit ein-
gehidndigten Programms.

D)
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Konstituirung.

Die in § 56 des Spezialprogrammes fir Gruppe 26
vorgesehene etwas komplizirte Wahlart der Vorschaukommis-
sionen einerseits und theils auch die erfolgten mehrfachen
Ablehnungen fiihrten dazu, dass die Kommission fiir Fleck-
vieh erst am 23. Mai nach Ziirich zu einer konstituirenden
Sitzung einberufen werden konnte. Es erschienen folgende
Mitglieder und Ersatzméinner:

Herr M. Hofer von Hasle bei Burgdorf,
, de Loés von Vevey,
»  Miiller, Stinderath, von Thayngen und
»  Bezirksthierarzt Meyer in Ziirich.

Die Verhandlungen wurden eréffnet und zunichst geleitet
vom Chef der Gruppe 26, Ierrn alt Regierungsrath Hafter,
und sodann zum Prisidenten der Kommission Herr Hofer
und zum Berichterstatter Herr de Loés gewéhblt. Der Erstere
erhielt im Weitern den Auftrag, sich sofort mit den kanto-
nalen Kommissdren behufs Bestimmung von Ort und Zeit
der einzelnen Schauen in Verbindung zu setzen.

Spéter trat dann aber eine Aenderung im Bestand der
Kommission und dieser Konstituirung ein. Als die Gesammt-
kommission ihre Arbeit in Interlaken beginnen wollte, ging
von Herrn de Loés die Mittheilung ein, dass er wegen
Erkrankung nicht in Funktion treten konne. Da es sehr
wiinschbar und dringend war, dass die Kommission komple-
tirt werde, so wurde der Chef der Gruppe 26 telegraphisch
um die nodthigen Vorkehrungen ersucht. An Stelle des
Herrn de Loés wurde sodann Herr von Diessbach in Frei-
burg bezeichnet, welcher jedoch, als ein bereits in die Jury
fiir die Ausstellung selber gewihltes Mitglied, ablehnte und
sodann von sich aus am 1. Juni Herrn M. Bertschi, Land-
wirth in Balliswyl, nach Interlaken sandte, der auch sofort
in Funktion trat und dann spéter definitiv als Mitglied
ernannt wurde. Nachdem dann Herr de Loés ganz aus
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der Kommission ausgetreten, musste an dessen Statt wieder
ein Berichterstatter bezeichnet werden, und es wurde am
14. Juni die Abfassung des Berichtes an das LandWthhschafts-
Departement dem Bezirksthierarzt Meyer {ibertragen.

Es erschien uns nunmehr iiberfliissig, weiterhin zwischen
Mitgliedern und Ersatzménnern zu unterscheiden, sondern
wir vindizirten fiir alle vier Mitglieder eine coordinirte Stel-
lung. Die ersten zwei Tage arbeitete die Gesammtkommis-
sion einerseits zum Zweck der Einlibung und Instruktion,
anderseits um dadurch fiir die folgenden Schauen den Grund
zu einem moglichst gleichmissigen Verfahren zu legen. Fiir
diese verstindigte man sich dann jeweilen fiir eine Anzahl
Schauen dariiber, welche zwei Experten (in Beriicksichtigung
des Ausschlusses im eigenen Kanton) in Verbindung mit dem
kantonalen Abgeordneten zu funktioniren baben. Diese letz-
teren waren folgende:

Fiir den Kanton Bern: Herr Oberst Fliickiger in Aarwangen.
5w »  Luzern: »w  Thierarzt Scherer in Rothenburg.
" o " Ziirich: » Bezirksthierarzt Meyer in Ziirich.
% ” % Freiburg: » M. Bertschi in Balliswyl.

" » " Waadt: » Kantonskommisséir Chuard in Pa-
yerne.

o w " Neuenburg: , Kantonsthierarzt Gilliard in Locle.

% & »  Baselland: » Thierarzt Horand in Sissach.

9 o " Aargau: " " Gersbach in Mohlin.

§ % - Thurgau: 5 % S. R. Bornhauser in
Weinfelden.

Die Vorschauen.

Die Vorschauen zerfielen in sogenannte Friihlings- und
Herbstvorschauen. Fiir die erstern hatten sich erklirt die
Kantone Bern, Waadt und Thurgau und fiir die letztern die
Kantone Aargau, Baselland, Freiburg, Luzern, Neuenburg,
Solothurn und Ziirich.

Jene fanden vom 1. bis 26. Juni und diese vom 20. Juli
bis 19. August statt.
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Die Anmeldungen waren folgendermassen eingegangen:

Aus den ‘ Nach der Viehzéhlung
Kantonen: von 1876 auf rund
Bern von 59 Besitzern fiir 213 Stiick... 216,000 Stiick,
Freiburg » 2D » s (3 5 ... 64,000
Waadt w ¢ D “ s 11 & sse 4000 4
Thurgau , O " s 9 5 ... 35000
Aargau 5 O = s 17 4 ... 62000
Baselland s 2 " - 2 , ... 15,000
Luzern , O » s 6 4 ... 70,000
Neuenburg , 3 " ,» 11 o ... 19,000
Solothurn s 1 5 % 1, ... 28,000
Ziirich , 04 » » (1 o ... 74,000

172 419

Die Vorschauen betreffend das Fleckvieh vertheilten sich
auf 43 verschiedene Schauorte. KEs wurden im Ganzen 327
Stiick punktirt, davon 207 definitiv fiir die Zulassung zur
Ausstellung ausgezogen und sodann noch weitere 50 als dazu
geeignet bezeichnet. Folgende Tabelle diirfte diese Verhalt-
nisse etwas besser veranschaulichen:

I. Bern.
Stiere: Kiihe: Rinder: Total:
Angemeldet ... ... ... ... ... ... 61 75 85 221
Punktirt ... ... ... ... ... ... ... D3 59 67 179
Ziuriickgeblieben oder abgewiesen 8 16 18 42
IT. Thurgau.
Angemeldet 5 1 4 10
Punktirt .. o I 3 9
Zuriickgezogen oder abgewiesen... — — 1 1
III. Waadt.
Angemeldet ... ... ... ... ... ... 4 6 1 11
Punktirt ... ... ... ... ... ... ... 3 2 — )

Zuriickgezogen oder abgewiesen... 1 4 1 6
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IV. Neuenburg.

Angemeldet ... ... ... ... ... ... 4 4 3 11

Poankiirh o sue csw sss ses s osee 4 4 2 10

Zuriickgezogen oder abgewiesen... — — 1 1
V. Ziirich.

Angemeldet ... ... ... ... ... ... 48 10 20 78

PUnKErE o 550 ssr w585 5w wem 00 5 15 56

Zuriickgezogen oder abgewiesen... 12 5 5 22
VI. Aargau.

Angemeldet ... ... ... ... ... ... 11 4 6 21

POnkEIt wve soe 555 s sor sse g L0 3 5 18

Zuriickgezogen oder abgewiesen... 1 1 1 3
VII. Luzern. |

Angemeldet ... ... ... ... ... ... 6 — — 6

POBEGITE so: smw sssomws sow o s B — — 5

Zuriickgezogen oder abgewiesen... 1 — — 1

VIII. Freiburg.

Angemeldet ... ... ... ... ... ... 20 26 27 73

PUmllitt .o: so¢ mm o 335 wow s 10 14 14 44

Zuriickgezogen oder abgewiesen... 4 12 13 29

- IX. Baselland.

Angemeldet ... ... ... ... ... ... 1 1 — 2

POl .o ses mom oam mer mem e D - — 1

Zuriickgezogen oder abgewiesen... P — 1

X. Aus dem Kanton Solothurn wurde ein Stiick ange-
meldet, welches sich zur Zeit der Schau aber wieder im

Kanton Bern befand und hier punktirt wurde.

Bemerkung. Der starke Ausfall gegeniiber den an-
gemeldeten Thieren im Kanton Freiburg riihrt offenbar daher,
dass unmittelbar vor der angeordneten Schau unter dem
Viehstand eines der bedeutendsten Ziichter, Herrn Olivier
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Geinoz in Neirivue, auf der Alp die Maul- und Klauenseuche
ausgebrochen war und deshalb die angemeldeten Thiere nicht
untersucht und nicht punktirt werden konnten.

Nachdem so die Vorschau zu Ende gefiihrt worden war,
hatten wir sodann nach Anleitung von § 18 u. ff. die Aus-
wahl derjenigen Thiere zu treffen, welche zur Ausstellung
zuzulassen waren.

Wir gingen diessfalls in der Weise vor, dass wir zu-
ndchst durch ein Mitglied (Herrn Bertschi) eine Zusammen-
stellung der punktirten Thiere nach Anmeldungsziffer,
Punktirnummer und Punktzahl anfertigen liessen und so
konnten wir dann fiir jede Abtheilung die niedrigste Punkt-
zahl feststellen, welche noch zur Zulassung berechtigen
konnte, um so dem § 19 des Reglementes fiir die Vorschau-
kommission gerecht zu werden. So stellten sich als niedrigste
Punktzahlen fiir die Auswahl heraus: fiir Stiere 921!/2, fiir
Kihe 931/2 und fiir Rinder 921/2. Auf dieser Grundlage
wurden definitiv zur Ausstellung zugelassen:

15 Zuchtstiere,
63 Kiithe und
67 Rinder,

Summa 205 Stiick.

In dieser Art des Vorgehens liegt auch der Grund,
warum wir zur Auswahl von 205 Stiick kamen und nicht
bei 200 stehen bleiben konnten, indem fiir unsere Auswahl
endlich jene Ziffern massgebend waren.

Weiter wurden nach § 20 des Reglements fiir den Fall,
als von diesen welche zuriickbleiben sollten, noch folgende
zum Ersatz in Aussicht genommen:

18 Zuchtstiere,
12 Kiihe und
17 Rinder,

zusammen 47 Stiick.
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Ueberdem wurden noch 12 Kollektionen zur Ausstellung
zugelassen, deren Thiere zwar zum grossten Theil unter
jenen definitv ausgewihlten 205 Stiicken oder dann unter
den reservirten 47 Thieren sich befunden haben.

Urspriinglich waren 15 Kollektionen angemeldet worden ;
es mussten aber drei davon wegfallen, weil auf dieselben
die Bedingungen des Spezialprogrammes (§ 57) nicht mehr
vollstindig zutrafen. |

Die betreffenden Verzeichnisse und iibrigen Akten wurden
sodann am 23. August an den Chef der Gruppe 26, Herrn
Regierungsrath Hafter in Ziirich versandt und hatte damit
vorliufig die Arbeit der Kommission ihr Ende erreicht.

Wir figen nur noch bei, dass dann an Fleckvieh that-
sdchlich zur Ausstellung gelangten:

74 Zuchtstiere,
60 Kiihe nnd
59 Rinder,

Summa l_é—g Stiick.

Anderweitige Betrachtungen.

Es geht aus Obigem zur Evidenz hervor, dass die auf
diese Weise zur Ausstellung ausgewidhlte Truppe von circa
253 Stiicken keineswegs ein richtiges Bild unseres Fleckvieh-
standes geben koonte. Einerseits waren die einzelnen Kan-
tone, in denen Fleckvieh gehalten und geziichtet wird,
durchaus nicht im richtigen Verhdltniss zur Zahl der vor-
handenen Thiere iiberhaupt vertreten; anderseits wurden von
den Ausstellern zundchst nur die schonen Stiicke présentirt
und aus diesen dann noch durch die Vorschaukommission
die allerschénsten ausgezogen. Immerhin stellte uns diese
Gruppe von Fleckvieh ein Bild vor Augen riicksichtlich des
Racentypus, der Vollendung in den Korperformen und der
Leistungsfihigkeit, wie man es mnoch nie gesehen hat,
und sollte das dazu aufmuntern, alle Anstrengungen in’s
Werk zu setzen, den Fleckviehstand diesem Ziele néher zu
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bringen, als das in seiner Allgemeinheit zur Zeit thatséchlich
der Fall ist. _

Eine Unterscheidung in der Fleckviehrace nach dem
Gewicht in schweren Schlag und Mittelschlag zu treffen,
stosst nach unserem Krachten auf grosse Schwierigkeiten.
Allgemein wird angenommen, ausgewachsene weibliche Thiere
mit einem Gewicht tiber 6560 Kilo gehdren zum schweren
Schlag. Von den uns vorgefiihrten Thieren dieser Kategorie
blieben nur wénige unter diesem Gewicht. In ziichterischen
Kreisen beliebt es einfach, Thiere, deren Wiichsigkeit zu
wiinschen ibrig ldsst, dem Mittelschlage zuzuzdhlen. So
viel wir beobachten konnten, wird man nicht stark fehlen,
wenn man den Viehstand der Fruttig- Adelbodenthiler dem
Mittelschlage zuzdhlt, denjenigen des tiibrigen eigentlichen
Fleckviehgebietes im Kanton Bern dem schweren Schlage.
Uebrigens haben wir im erstern Bezirke Individuen der
schweren, wie dagegen anderwirts auch solche vom Mittel-
schlage angetroffen.

Im Allgemeinen muss anerkannt werden, dass einzelne
besonders hervorragende Ziichter ein richtiges Verstindniss
haben fiir die Racenmerkmale, die Schénheit in den Korper-
formen und die Symptome der Leistungsfihigkeit. Allein
man begegnet auch etwa ganz unklaren Begriffen in diesen
Richtungen und es erscheint angezeigt, dass man kein Mittel
unbeniitzt lasse, um dieses Verstindniss zu befestigen und
auszubreiten und sind hiefir offenbar die &6ffentlichen Aus-
stellungen, Pramirungen ete. sehr zweckdienlich.

Ebenso sind unsere Ziichter wohl bekannt mit den
hauptsichlichen Grundsitzen der Thierzucht iiberhaupt, allein
es fehlt vielfach an den ndthigen Mitteln oder der Gelegen-
heit, dieselben zur erfolgreichen Geltung zu bringen. Die
richtige Auswahl und Paarung der Thiere scheitert oft an dem
Mangel an Geldmitteln auf Seite der Ziichter, insbesondere
der sogenannten kleinen Ziichter. Wir sehen desshalb auch
da, wo noch grésserer Grundbesitz vorhanden ist, dass die
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Inhaber desselben weit eher in der Lage sind, die Rindvieh-
zucht richtiger zu pflegen, wihrend das bei der oft grossen
Giiterzerstiickelung und den kleinbduerlichen Verhiltnissen
‘nicht anndhernd moglich ist. Hier begegnet man zwar oft
dem Aushiilfsmittel der Genossenschaft riicksichtlich "der
Zuchtstierhaltung, dagegen fehlt es bei ganz loblichen Lei-
stungen in dieser Richtung an dem entsprechenden weiblichen
‘Zuchtmaterial.

Aehnlich verhdlt es sich auch mit der Paarung. Da,
wo die Fleckrace ausschliesslich gehalten.wird, macht sich
die Sache im Grossen und Ganzen noch gut, allein wo neben
dieser noch andere Racen vorkommen, wie namentlich Braun-
vieh, werden oft solche mit einander vermischt und dadurch
‘die Reinheit der Race mehr oder weniger geschidigt.

In der Aufzucht sodann handelt es sich ja erst um die
Ausbildung der in der Anlage angeborenen Eigenschaften,
und da spielt offenbar nach gut abgeschlossener Saugzeit die
Erndahrung nebst frischer Luft und Bewegung der jungen
Thiere eine wesentliche Rolle. Wir halten daher fiir einen
erfolgreichen Zuchtbetrieb den Weidgang fiir sehr erspriess-
lich und sogar fiir unerlisslich. Wo die Bedingungen hiefiir
giinstig sind, treffen wir auch schone, leistungsfihige und
-gesunde Rindviehstimme an, so insbesondere in den Kantonen
Bern und Freiburg. In diesen eigentlichen Viehzuchtgebieten
ist die Fiitterungsweise eine naturgemaisse: Muttermilch in
der Jugend, Futter von Wiesen und Alpen in der spitern
Entwicklungsperiode. Im Flachlande bei vorherrschender
Milchwirthschaft begegnet man hie und da der Verwendung
von Kraftfutter.

Es sei hier erwidhnt, dass die Kommission auf einer
Weide circa 2000 Meter iiber Meer, welche zunichst den
Eindruck einer ziemlich unwirthlichen Gegend machte, indem
solche zum Theil sehr steile Halden darbot und mit Kalk-
-steinblocken stark iibersiet war, eine Heerde des schwersten
Viehes in vorziiglichem N#hrzustande antraf.
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In mehr als einer Beziehung reicht aber die Kraft und
selbst auch hie und da der Wille des Einzelnen nicht aus,
und es ist daher geboten, dass der Staat, so weit es ihm
moglich ist, eintritt. Es ist nicht zu ldugnen, dass diessfalls
von den Kantonen zum Theil ganz erhebliche Anstrengungen
gemacht worden sind, aber es ist gewiss auch noch ein Meh-
reres im Interesse der Viehzucht moglich und wiinschbar.

Uebrigens begegnet man auch in den Fleckviehkantonen
in allen diesen Dingen naturgeméss bedeutenden Verschieden-
heiten, theils hervorgegangen aus geographischen und Boden-
verhéltnissen, theils je nachdem diese oder jene Nutzungs-
richtungen in der Viehhaltung und der Viehzucht in den
Vordergrund treten, welch’ letztere wieder besonders beein-
flusst sind durch den Stand und die Ausbildung der Ver-
kehrsmittel; und auch selbst die wirthschaftlichen und sozialen
Verhiltnisse der grossen Masse der Viehziichter spielten hier
noch mit.

Bei der uns kurz zugemessenen Zeit war es nicht mog-
lich, in allen diesen Richtungen eine erschépfende Enquéte
eintreten zu lassen, und so mussten wir z. B. auch von der
Anlage eines Tableaus, wie es auf pag. 4 unseres Programmes
vorgesehen ist, Umgang nehmen, zum Theil schon deswegen,
weil uns hiefiir keine Formulare zur Verfiigung standen, auf
das vorhandene Material aber ein solches anzulegen nicht
mehr gut angieng. Indessen wollen wir es doch versuchen,
einen kurzen Gang durch die verschiedenen Fleckviehkantone
zu machen, um unsere Beobachtungen zu skizziren, wobei
wir nebenbei auch die Berichterstattungen der kantonalen
Abgeordneten beriicksichtigen konnen.

Bern.

In dem eigentlichen Alpengebiet, den Bezirken Inter-
laken, Fruttigen, Simmenthal und Saanen tritt die Ziichtung
gegeniiber der Milchwirthschaft in den Vordergrund. Diese
Gegend mit ihren lippigen Weiden, der dichten Bestockung
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derselben durch die besten Futterkrduter und ihrer Frucht-
barkeit ist auch ganz dazu angethan. Hier wird das soge-
nannte Bernerfleckvieh am reinsten und in den vorziiglichsten
Exemplaren geziichtet. Die iiber den eigenen Bedarf ge-
ziichteten Thiere gelangen zum Export. Nach dem Auslande
gehen hauptsichlich Zuchtstiere im Alter von 1—2 Jahren,
Stierkdlber von 6—12 Monaten, ferner Rinder, junge Kiihe.
Viele Stiicke dieser Kategorie gehen auch in andere Theile
des Kantons, z. B. nach dem Emmenthal, Oberaargau und
dem Mittelland; ferner in andere Fleckviehkantone, theils zum
Ersatz abgehender Thiere, theils zur Auffrischung der Zucht
tiberhaupt. So wird der Nutzen allgemein, insofern er darin
begriindet ist, dass nur prdmirte und anerkannte Stiere zur
Zucht verwendet werden dirfen.

In den untern Kantonstheilen ist die Viehhaltung und
Milchwirthschaft vorherrschend und wird nur mehr fiir den
eigenen Bedarf geziichtet.

Im Jura haben Ziichtung und Milchwirthschaft ungefihr
cleiche Bedeutung. Hier trifft man noch etwa geringe Thiere
und zwar oft in TFolge schlechter Erndhrung. Zur Auf-
frischung werden auch Thiere des Fruttigschlages gekauft
und sollte das nur mehr praktizirt werden.

Im ganzen Kanton werden die gleichen Zuchtziele ver-
folgt: Erhaltung der Racenreinheit, moglichste Vervollkomm-
nung in den Formen und der Nutzleistung. Kreuzung mit
Braunvieh kommt nirgends vor mit Ausnahme der an das
Oberhasli angrenzenden Bezirke und auch die Paarung mit Frei-
burger Schwarzflecken ist verpont. Die hieraus entspringenden
Thiere haben gewdhnlich schwarze Hornspitzen, schwarzen
Nasenspiegel und braune Farbeniinancirung, alles Eigen-
schaften, die auch vom fremden Kéufer gemieden werden.

Die Bullen werden im Alter von 12 bis 15 Monaten
schon zur Zucht verwendet und ganz vorziigliche Exemplare
bis zum 6. Jahre gehalten. Die Rinder werden mit 18 bis
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30 Monaten dem Stiere zugefiilhrt. Im Flachlande geschieht
das vielfach friher und selbst oft zu friih.

Nach gesetzlichen Vorschriften diirfen nur pridmirte und
amtlich anerkannte Stiere zur Zucht verwendet werden. Auch
werden Stierkdlber mit missigen Primien bedacht. Auf den
Verkauf von primirten Thieven ist eine empfindliche Busse
gesetzt.

Offenbar hat das seit 12 Jahren bestehende Prémirungs-
gesetz Vieles zur Hebung des Viehstandes beigetragen.

Der Kanton Bern besitzt neben dem Saanen- und Simmen-
thaler noch ein eigenes kantonales Heerdebuch und es erschien
uns der Vortheil dieser Zersplitterung sehr fraglich.

Freiburg.

Freiburg ist ein vorherrschend Viehzucht treibender
Kanton und konzentriren sich besonders die Bergbewohner
auf die Aufzucht von Jungvieh, welcher Betriebsart wiederum
die prichtigen Alpenweiden besonders des Greierzerthales zu
Gute kommen. Uebrigens scheint hier die Viehwirthschaft
vielfachen Schwankungen zu unterliegen, indem sich die Land-
wirthe je nach dem Steigen der Viehpreise auf die Zucht
verlegen, oder bei grosserer Rentabilitit die Kisebereitung
und selbst die K#lbermastung die Oberhand gewinnt. Unver-
kennbar ist jedoch immer die Richtung der Freiburger Ziichter
nach Milch und Fleisch. Oft wird es mit der Auswahl und
Paarung der Thiere zu wenig genau genommen und begegnet
man hie und da Thieren, die aus einer Vermischung von
Schwarz- und Rothflecken hervorgegangen sind.

Vielfach werden gute Bullen vor dem Alter von 15
Monaten nicht zur Zucht verwendet, dagegen wird hievon
doch oft eine Ausnahme gemacht. Kinzelne Ziichter verlegen
sich besonders auf die Nachzucht von Stierkidlbern und ver-
kaufen solche mit 15— 18 Monaten. Die guten Milchkiihe
werden so lange zur Zucht verwendet, als sie dazu tauglich sind.

Die meisten grosseren Ziichter sind Eigenthiimer von
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Bergweiden, oder pachten solche. Die andern sémmern das
Vieh in der Regel gegen IKntschidigung. Freiburg steht
vielfach in Viehhandelsverkehr mit dem Berner-Oberland.

Die Bullen werden in durchaus geniigender Zahl gehalten,
man trifft fast in jeder Ortschaft mehrere solche, so dass
durchschnittlich auf 20 bis 30 Kiihe und Rinder ein Zucht-
stier kommt.

Der Kanton Freiburg besitzt ein Gesetz zur Veredlung
des Viehstandes vom 9. September 1876 und ein solches iiber
Viehversicherung vom 28. Februar 1874.

Es ist anzuerkennen, dass die staatlichen Organe schon
lingst lobenswerthe Anstrengungen zur Hebung der Viehzucht
gemacht haben.

Das seiner Zeit eingefiihrte Heerdebuch fiir die West-
schweiz wurde anféinglich sehr gut aufgenommen, allein es
scheint seither eine kiihlere Stimmung dafiir Platz gegriffen
zu haben.

Waadt.

Vorerst ist zu konstatiren, dass der Viehstand in diesem
Kanton in den letzten Jahren stetig zugenommen hat. Das
Zuchtziel tendirt weniger auf Export als auf Produktion von
Schlachtvieh und strebt daher in erster Linie Korperschwere
an mit gleichzeitiger Beriicksichtigung der Milchergiebigkeit.
Seit einigen Jahren haben sich auch die Formen gebessert
und ‘tritt immer mehr der unansehnliche hohe Schwanz-
ansatz zurlick.

Diesen Zielen steht immer noch vielfach hindernd im
Wege die Auswahl guter Zuchtstiere, weil sich die Ziichter
meistens auf die selbstgezogenen Thiere beschrinken. Viele
Gtemeinden machen von sich aus Ankédufe, dann steilen auch
landwirthschaftliche Vereine und Késerei-Gesellschaften Stiere
gegen ein geringes Sprunggeld zur Verfiigung. In der Regel
hat ein Stier fir 60 Kiihe widhrend zwei Jahren zu dienen.
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Zur Hebung der Viehzucht bestehen keine eigentlichen
gesetzlichen Vorschriften, dagegen votirt seit 1818 der grosse
Rath in Intervallen durch successive Verfiigungen bestimmte
Summen zur Verbesserung der Viehzucht. Die letzte Ver-
figung dieser Art bestimmte per Jahr eine Summe von
20,000 Fr. im Maximum.

Jahrlich finden Distriktsweise acht Viehschauen und alle
fiinf Jahre eine kantonale Schau statt, diese letztere mit Vor-
schauen in den Distrikten. Diese Schauen haben offenbar
seit einigen Jahren einen giinstigen Einfluss auf die Ent-
wickelung in den Korperformen der Thiere ausgeiibt und ist
der Fortschritt deutlicher bei den weiblichen Thieren.

Dagegen sei von einem diessfilligen Einfluss des Heerde-
buches nichts zu verspiiren. |

Junge Stiere werden selten vor 15 Monaten zur Zucht
verwendet und dienen in der Regel bis zum fiinften Jahre,
die Rinder werden mit 20—24 Monaten dem Stier zugefiihrt
und die Kiihe bis in’s Alter von 10 Jahren und dariber
gehalten.

Die Kilber erhalten bis auf drei Monate Milch, mit ver-
schiedenen Zusidtzen auch bis auf finf Monate. Ziichter,
welche keine eigenen Weiden haben, geben das Jungvieb
1—2 Jahre gegen Entschidigung zur Sémmerung.

In neuerer Zeit wurde auch Kreuzung mit Durhams be-
trieben und zwar mit gutem Erfolg und werden die Versuche
fortgesetzt. Im Allgemeinen will man aber bessern Erfolg
von der Verwendung schwerer Simmenthalerstiere beobachtet
haben. 7 (Schluss folgt.)

Sitzung des bernischen thierdrztlichen Vereines,
Freitag, den 11. Januar 1884, im Casino in Bern.

In Stellvertretung des durch Krankheit verhinderten
Prisidenten begriisst Herr Professor Berdez, Viceprisident,
die Versammlung, welche aus 32 Mitgliedern und 20 Gisten



	Die schweizerische Viehausstellung in Zürich 1883

